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Amtsblatt der Stadt Tanna
Ortsteile: Ebersberg, Frankendorf, Künsdorf, Mielesdorf, Oberkoskau, Rothenacker,

Schilbach, Seubtendorf, Spielmes, Stelzen, Tanna, Unterkoskau, Willersdorf,
Zollgrün

TANNAER       AMTSBLATT

Nr. 10/09 Freitag, 7. August 2009 Jahrgang 2009

BREITBANDVERSORGUNG
im Saale-Orla-Kreis

Schnelle Internetverbindungen, auch in ländlichen Räumen, stellen
einen gewichtigen Standortfaktor dar.

Der Kreistag des Saale-Orla-Kreises hat mit Beschluss vom 25. Mai
2009 festgelegt, dass im Landratsamt eine zentrale Koordinierungs-
stelle zur Erfassung des Bedarfs an Breitbandinternetzugängen
einzurichten ist.

Im Auftrag des Landkreises möchten wir den Bedarf der Haushalte und
Unternehmen für Breitbandanschlüsse ermitteln. Aus den gewonne-
nen Daten wird das Landratsamt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag
geben, die eine flächendeckende Versorgung des Landkreises mit breit-
bandigen Internetanschlüssen prüfen soll.

Auch Haushalte und Unternehmen, die bereits mit Breitband versorgt
sind, können an der Erfassung teilnehmen, da die Studie bei vorhande-
nen Anschlüssen eine Erhöhung der Bandbreite vorsieht.

Dazu bitten wir alle interessierten Einwohner und Unternehmen, die
Formulare auf den Seiten 7 und 8 auszufüllen und uns möglichst
bis zum 18. September 2009 zurückzusenden.

Alle Daten werden vertraulich behandelt und nur kumuliert weiter-
gegeben.
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1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Tanna
(Landkreis Saale-Orla)

für das Haushaltsjahr 2009

Auf Grund der §§ 19, 55 und 60 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41),
zuletzt geändert durch das Begleitgesetz zum Gesetz zur Änderung der
Thüringer Kommunalordnung (Gesetz für mehr direkte Demokratie in
Thüringer Kommunen) – Volksbegehrens-Begleitgesetz – Fünftes
Gesetz zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung vom 8. April
2009 (GVBl. S. 345 Nr. 5/2009), sowie des Beschluss-Nr. 09/02/06 des
Stadtrates der Stadt Tanna erlässt die Stadt Tanna folgende Nachtrags-
haushaltssatzung

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit fest-
gesetzt; dadurch werden

erhöht vermin- und damit der Gesamt-
um dert um betrag des Haushalts-
Euro Euro planes einschl. 

der Nachträge
gegenüber auf
bisher nunmehr
Euro Euro

verändert
a) im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen 154.950 0 3.977.720 4.132.670
die Ausgaben 154.950 0 3.977.720 4.132.670

b) im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 0 185.200 2.140.806 1.955.606
die Ausgaben 0 185.200 2.140.806 1.955.606

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird von 0,00 Euro um 0,00 Euro erhöht und
damit auf 0,00 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt wird von 0,00 Euro um 0,00 Euro erhöht und damit auf 0,00 Euro
neu festgesetzt.

§ 4

Nachstehende Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern werden wie
folgt  geändert:

erhöht vermin- gegenüber auf
um dert um bisher nunmehr
v.H. v.H. v.H. v.H.

1. Grundsteuer
a) für die land- und 0 0 215 215

forstwirtschaftlichen
Betriebe (A)

b) für die
Grundstücke (B) 0 0 300 300

2. Gewerbesteuer 0 0 300 300

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird von 650.000,00 Euro um 0,00 Euro
erhöht und damit auf 650.000,00 Euro neu festgesetzt.

§ 6

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.



§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2009 in Kraft.

Tanna, 3. August 2009

Stadt Tanna

Marco Seidel
Bürgermeister

Gleichzeitig mit der öffentlichen Bekanntmachung der 1. Nachtragshaus-
haltssatzung liegt der Haushaltsplan der Stadt Tanna für das Haushalts-
jahr 2009 bis zum 28. August 2009 öffentlich im Zimmer 6 des Rat-
hauses der Stadt Tanna aus. Die Auslegung erfolgt:

Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Samstag 09.00 - 11.00 Uhr
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Beschlüsse der Stadtratssitzung
vom 27. Juli 2009

ÖFFENTLICHER TEIL

Beschluss-Nr. 09/02/1 
Das Protokoll des öffentlichen Teils der Sitzung vom 11. Mai
2009 wird genehmigt.

Stimmberechtigt 13
Ja-Stimmen 9
Enthaltung 4

Beschluss-Nr. 09/02/2
Das Protokoll des öffentlichen Teils der Sitzung vom 13. Juli 2009
wird genehmigt.

Stimmberechtigt 13
Ja-Stimmen 12
Enthaltung 1

Beschluss-Nr. 09/02/3
Der Stadtrat der Stadt Tanna beschließt die als Anlage vorliegen-
de neue Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Tanna mit den
vorgenommenen Änderungen.

Stimmberechtigt 13
Ja-Stimmen 12
Enthaltung 1

Beschluss-Nr. 09/02/4
Der Ausschuss für Bau, Entwicklung und Umwelt wird ent-
sprechend der Vorschläge der Fraktionen mit weiteren sachkundi-
gen Bürgern besetzt:

Leander Schmidt

Stimmberechtigt 13
Ja-Stimmen 13

Beschluss-Nr. 09/02/5
Der Ausschuss für Kultur, Soziales, Kinder, Jugend und Sport
wird entsprechend der Vorschläge der Fraktionen mit weiteren
sachkundigen Bürgern besetzt:

Stephan Bley Künsdorf
Lutz Kätzel Unterkoskau
Antje Hopf Tanna
Corina Müller Stelzen

Stimmberechtigt 13
Ja-Stimmen 13

Beschluss-Nr. 09/02/6
Der Stadtrat der Stadt Tanna beschließt die 1.Nachtragshaushalts-
satzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Tanna
für das Haushaltsjahr 2009 gemäß § 60 Abs. 1 ThürKO i.V.m.
§§ 55 ff. ThürKO einschließlich aller Anlagen.

Stimmberechtigt 13
Ja-Stimmen 13

Beschluss-Nr. 09/02/7
Der Stadtrat der Stadt Tanna beschließt den, durch die 1. Nach-
tragshaushaltssatzung des Jahres 2009, geänderten Finanzplan für
den Planungszeitraum 2008 bis 2012 mit dem dazugehörigen
Investitionsprogramm auf Grundlage des § 62 ThürKO.

Stimmberechtigt 13
Ja-Stimmen 13

Beschluss-Nr. 09/02/8
Der Stadtrat der Stadt Tanna beschließt die Aufhebung des
Beschluss-Nr. 09/45/5 aus seiner Sitzung vom 11. Mai 2009.

Stimmberechtigt 13
Ja-Stimmen 10
Enthaltung 3

Beschluss-Nr. 09/02/9
Der Stadtrat der Stadt Tanna stimmt der Verwendung der aus dem
Zukunftsinvestitionsgesetz zustehenden Mittel für den Förder-
schwerpunkt Infrastruktur gemäß der beigefügten Anlage 1 zu. 

Die darin enthaltene Prioritätenliste stellt jedoch keine ausdrück-
liche Rangfolge der jeweiligen Einzelmaßnahmen dar. 

Sollte bei der Realisierung der Maßnahmen, im Zuge der Plan-
erstellung, oder aber sonstigen durch die Stadt Tanna nicht zu
vertretenen Maßnahmen eine Kostenerhöhung bzw. Kostenunter-
schreitung bei einzelnen Maßnahmen eintreten, kann die in der
Anlage festgelegte Reihenfolge geändert werden. 

Die veranschlagten Kosten bilden derzeit lediglich Kosten-
annahmen. Eine abschließende Einschätzung der Kosten kann erst
nach Erstellung aussagekräftiger Planungs- und Ingenieur-
unterlagen vorgenommen werden.

Stimmberechtigt 13
Ja-Stimmen 13

Beschluss-Nr. 09/02/10
Der Stadtrat der Stadt Tanna stimmt der Änderung des Beschluss-
Nr. 09/45/4 zu. 

Der Beschluss wird wie folgt geändert: Es wird folgender Satz 4
eingefügt: 

„Es werden die nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz zustehenden
Bundesmittel der Stadt Tanna im Bereich Bildung, entsprechend
des Beschluss-Nr. 09/45/2 des Stadtrates aus der Sitzung vom
11. Mai 2009, an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen
bei der Stadt Tanna ausgereicht.“

Stimmberechtigt 13
Ja-Stimmen 13
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Beschluss-Nr. 09/02/11
Der Stadtrat der Stadt Tanna stimmt der in der Anlage beigefügten
Vereinbarung zwischen den Trägern der Kindertageseinrichtun-
gen bei der Stadt Tanna hinsichtlich der Weitergabe von Mittel aus
dem Konjunkturpaket II (Bereich Bildung) zu.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Vereinbarungen mit den
Trägern abzuschließen und sämtliche notwendige Verfahrens-
schritte einzuleiten.

Stimmberechtigt 13
Ja-Stimmen 13

Beschluss-Nr. 09/02/12
Der Stadtrat der Stadt Tanna nimmt den in der Anlage beigefügten
Beteiligungsbericht nach § 75 a ThürKO über die unmittelbare
Beteiligung an der KEBT Kommunale Energie Beteiligungs-
gesellschaft Thüringen Aktiengesellschaft (KEBT AG) im Jahr
2008 zur Kenntnis und bestätigt diesen. 

Der Bürgermeister wird ermächtigt, sämtliche hierfür notwendi-
gen Verfahrensschritte einzuleiten und diese der Rechtsaufsichts-
behörde zuzuleiten.

Stimmberechtigt 13
Ja-Stimmen 12
Enthaltung 1

Beschluss-Nr. 09/02/13
Der Stadtrat der Stadt Tanna nimmt die Betriebskostenabrech-
nung des Trägers für die Betreibung der KiTa „Tannaer Zwergen-
land“ für das Jahr 2008 zur Kenntnis und bestätigt diese. 

Stimmberechtigt 13
Ja-Stimmen 13

Beschluss-Nr. 09/02/14
Antrag auf Baugenehmigung

Bauvorhaben: Anbau einer Garage auf den Flurstück-Nr. 294/1
und 296/1, Flur 1 in der Gemarkung Tanna

Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.

Stimmberechtigt 13
Ja-Stimmen 13

Wird in den Beschlüssen auf Anlagen verwiesen, können diese in
der Stadtverwaltung eingesehen werden.

Marco Seidel
Bürgermeister

Einladung
zur offiziellen Übergabe

der neu gestalteten Bahnhofstraße in Tanna

am Freitag, dem 21. August 2009

um 17.00 Uhr

an der Turnhalle

Alle Anwohner der Bahnhofstraße sind zur offiziellen Übergabe
herzlich eingeladen.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Marco Seidel 
Bürgermeister

ENDE AMTLICHER TEIL

Impressum
Herausgeber: Stadtverwaltung Tanna

Markt 1
07922 Tanna

Druck und Verlag: Satz & Media Service
Straße des Friedens 1a
07338 Kaulsdorf
Telefon: 03 67 33/2 33 15
Telefax: 03 67 33/2 33 16 
E-Mail: satz.mediaservice@t-online.de

Für Verträge mit der Fa. Satz & Media Service, Inh. Uwe Nasilowski
gelten deren allgemeine Geschäftsbedingungen.

Verantwortlich für den amtlichen Teil ist der Bürgermeister Marco
Seidel; für den übrigen Inhalt und Anzeigenteil Herr Nasilowski.

Erscheinungsweise:
12 mal jährlich und kostenlose Verteilung an alle Haushalte; zusätz-
liche Exemplare sind bei Abholung in der Stadtverwaltung Tanna
kostenlos erhältlich.

Die nächste Ausgabe des TANNAER AMTSBLATTES erscheint am 21. August 2009.

Redaktionsschluss ist der 12. August 2009.
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